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Einleitung

Ende des vergangenen Jahres haben die eid-
genössischen Räte eine umfassende Erneue-
rung des Revisionsrechts verabschiedet. Die
Frist für ein fakultatives Referendum ist unbe-
nutzt verstrichen. Aufgrund der verfügbaren
Informationen werden die neuen Bestimmun-
gen im 2. Semester 2007 in Kraft treten. Damit
sind voraussichtlich die Jahresrechnungen
2008 (bzw. 2007/08) erstmals von den neuen
Bestimmungen betroffen. Einer der Kern-
punkte der Neuerungen ist bekanntlich, dass
für die Jahresrechnung der kleineren Gesell-
schaften die Eingeschränkte Revision ge-
schaffen wurde.
Bereits während der parlamentarischen Ver-
handlungen verursachte diese neue Art der
Revision einigen Diskussionsstoff, insbesonde-
re in Fachkreisen. Anfänglich stand man die-
sem neuen Produkt skeptisch gegenüber. Das
Parlament setzte aber den in der Botschaft auf-
gezeigten Weg unbeirrt fort und befürwortete
die Zweiteilung der Revision (Ordentliche Revi-
sion/Eingeschränkte Revision). Damit muss
sich der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer neu
ausrichten.

Die Ordentliche Revision richtet sich nach den
Prüfungsstandards. Diese werden weiterhin
laufend an die International Standards on Audi-
ting (ISA) der International Federation of
Accountants (IFAC) angepasst. Dies ist nur
logisch, denn als Investor ist nicht einzusehen,
weshalb zum Beispiel eine Prüfung in Deutsch-
land ein anderes Qualitätslabel erhalten soll als
eine schweizerische. Die Entwicklung der inter-
nationalen Standards geht in Richtung einer
zusätzlichen Normierung und Formalisierung;
die Standards werden komplexer, und die
Anforderungen an die Prüfer und die Prüfung
steigen ständig an. Eine Differenzierung nach
der Grösse der geprüften Unternehmen fehlt
weit gehend. Für kleinere Unternehmen fallen
Art und Umfang der Prüfung deshalb teilweise
übertrieben – und entsprechend teuer – aus.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es verständ-
lich, ja sogar zukunftsweisend, wenn der Ge-
setzgeber die Prüfung von KMU von diesen
internationalen Entwicklungen abkoppeln und
damit schonen will. Die Vorteile überwiegen
gegenüber dem nicht ganz unberechtigten
Einwand, eine Zweiteilung der Prüfung erhöhe
den expectation gap. Es würde nicht erstau-
nen, wenn in anderen Ländern ähnliche Ten-

denzen aufkommen. In der Schweiz sind rund
300 000 Unternehmen von der eingeschränk-
ten Revision betroffen, während nur etwa 6500
Unternehmen für eine ordentliche Revision
verpflichtet werden. Die eingeschränkte Revi-
sion kommt nach Art. 727 OR für Gesellschaf-
ten, die zwei der nachfolgenden Grössen in
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren
nicht überschreiten, zur Anwendung: 
• Bilanzsumme von 10 Millionen Franken,
• Umsatzerlös von 20 Millionen Franken,
• 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

Arbeitsgruppe STV und TK

Unser Berufsstand hat die Zeichen der Zeit
erkannt und rechtzeitig beschlossen, klare
Regeln für die Eingeschränkte Revision zu
erlassen. Da bei dieser KMU-Prüfung nicht nur
die Treuhand-Kammer (TK), sondern auch der
Schweizerische Treuhänder-Verband (STV)
betroffen ist, haben die beiden Verbände eine
«Interessengemeinschaft Wirtschaftsprüfung»
(IG WP) gegründet. Die Repräsentanten beste-
hen aus den Präsidenten und den Vizepräsi-
denten beider Verbände. Das erste Projekt die-
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Vernehmlassung: Standard
zur Eingeschränkten Revision
Mit der im Dezember 2005 vom Parlament beschlossenen Reform des Revisions-
rechts bekommt die Schweiz ein neues Revisionsprodukt. Die Eingeschränkte
Revision wird künftig einen hohen Stellenwert aufweisen. KMU und kleinere
Organisationen werden eine unkomplizierte, aber trotzdem wirkungsvolle Prüfung
erhalten. Ein entsprechender Standard wurde erarbeitet und geht nun in eine
breite Vernehmlassung.

Hansjörg Stöckli
Dipl. Wirtschaftsprüfer,
Partner und Mitglied der
Geschäftsleitung BDO Viusura,
Mitglied der Kommission
für Wirtschaftsprüfung
der Treuhand-Kammer

Heinz Zaehner
Dipl. Experte in Rechnungs-
legung und Controlling,
dipl. Treuhandexperte, Partner
Spectrum Treuhand AG
Steinhausen; Mitglied der
Kommission für Fachfragen
des STV

Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 238.11 Höhe: 324.425 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 463 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: ZIP
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 463 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: ZIP
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: ZIP
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Ignorieren
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



ser IG WP ist die Erstellung eines Standards zur
Eingeschränkten Revision. Das gemeinsame
Vorgehen hat verschiedene Vorteile:
• Der Berufsstand spricht mit einem einzigen

«Sprachrohr»
• Das Produkt wird von der ganzen Branche

einheitlich definiert
• Der Auftritt am Markt (gegenüber Kunden

und anderen Berichtsempfängern) in Bezug
auf die fachliche Ausgestaltung ist geschlos-
sen

• Die Sicherheit bei Schadenfällen wird erhöht.
Gutachter und Gerichte wenden denselben
Massstab an.

Die IG WP setzte eine Arbeitsgruppe ein, der
seitens des STV drei Personen1 und seitens der
TK zwei Personen2 angehören. Die Arbeits-
gruppe hat den jetzt vorliegenden Standard
erarbeitet.

waltungsrat oder die Geschäftsleitung gerich-
tet. Im Gegensatz zur Review kann die Ver-
mutung einer wesentlichen Fehlaussage
unter Umständen nicht ausgeschlossen wer-
den, da die möglichen Prüfungshandlungen
beschränkt sind.

• Die Review besteht primär aus Befragungen
und analytischen Prüfungshandlungen. Füh-
ren diese zur Vermutung, dass in einem
bestimmten Bereich das Risiko einer wesent-
lichen Fehlaussage besteht, werden so weit
Nachweise eingefordert, bis die Vermutung
bestätigt oder widerlegt ist. Die Einge-
schränkte Revision hingegen besteht neben
Befragungen und analytischen Prüfungs-
handlungen auch aus angemessenen Detail-
prüfungen. Letztere setzen sich vorwiegend
aus Bestandes- und Bewertungsprüfungen
zusammen.

Die Ordentliche Revision hat zwar denselben
Zweck wie die Eingeschränkte Revision (statu-
tarische Abschlussprüfung). Die Prüfungs-
handlungen gehen aber sowohl in der Breite
wie in der Tiefe wesentlich weiter als bei der
Eingeschränkten Revision. Die Prüfsicherheit
bei der Ordentlichen Revision ist aufgrund der
qualitativ anspruchsvolleren Prüfung höher als
bei der Eingeschränkten Prüfung. Deshalb gibt
der Prüfer bei der Ordentlichen Revision ein
positiv formuliertes Prüfurteil ab, währenddem
das Gesetz bei der Eingeschränkten Revision
kein Prüfurteil, sondern eine negativ formulier-
te Prüfungsaussage vorsieht (negative assuran-
ce), welche bei der Review analog angewendet
wird.
Damit die Handhabung der neuen Dienstleis-
tung klar und einheitlich erfolgt, haben die bei-
den Berufsverbände beschlossen, eine An-
leitung – den vorliegenden Standard – anzufer-
tigen. Dieser ist für die Angehörigen des STV
und der TK integral verbindlich. Die Führungs-
gremien beider Verbände sind sich darin abso-
lut einig.

Konzeption des Standards

Dem Standard zur Eingeschränkten Revision
liegt eine einleuchtende, klare Konzeption zu
Grunde:
• Die Prüfung beschränkt sich auf Befragun-

gen, analytische Prüfungshandlungen und
angemessene Detailprüfungen

• Die Prüfung erfolgt nach einem risikoorien-
tierten Prüfungsansatz

• Geprüft wird aufgrund von Unterlagen, die
beim Kunden vorhanden sind. Dies bedeu-
tet, dass keine Drittbestätigungen (von Ban-
ken, Debitoren, Kreditoren, über pendente
Rechtsfälle usw.) eingeholt werden.

• Das interne Kontrollsystem wird nicht geprüft

• Es werden keine Prüfungen zur Entdeckung
deliktischer Handlungen oder anderer Ge-
setzesverstösse vorgenommen

• Eine Teilnahme an der Inventur ist nicht
erforderlich.

Prüfungsgegenstand bildet einzig die Ge-
setzes- und Statutenkonformität der Jahres-
rechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und An-
hang) sowie des Antrags des Verwaltungsrats
über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Die Anzeigepflicht bei Überschuldung besteht
analog zur Ordentlichen Revision; weitere An-
zeigepflichten (zum Beispiel im Falle eines
Kapitalverlustes) bestehen nicht.
Ebenfalls Bestandteil des Konzeptes ist, dass
für eine Eingeschränkte Revision nur der vorlie-
gende Standard massgebend ist. Eine Einge-
schränkte Revision wird somit völlig losgelöst
von den Prüfungsstandards abgewickelt. Das
ist nicht nur eine praktische Frage, sondern soll
die Abgrenzung gegenüber anderen Prüfungs-
dienstleistungen klar dokumentieren, insbe-
sondere auch in haftungsrechtlicher Hinsicht.
Die massgebenden Gesetzesartikel sind im
Anhang A zum Standard aufgelistet.
Damit die Bedingungen zwischen dem Kunden
und dem Abschlussprüfer klar sind, wird eine
einfache Auftragsbestätigung empfohlen, wel-
che bei unveränderten Verhältnissen auch
mehrere Jahre Gültigkeit haben kann. Ein
Beispiel zeigt Anhang B des Standards.

Prüfungsansatz/Prüfungsplanung

Vor rund zehn Jahren hat sich in der Ab-
schlussprüfung das risikoorientierte Vorgehen
durchgesetzt (schematische Darstellung siehe
Abbildung 1). Es ist kein Grund ersichtlich,
weshalb dieses Vorgehen bei der Einge-
schränkten Revision nicht ebenfalls richtig
wäre. Damit eine Prüfung sinnvoll gestaltet
werden kann, muss der Prüfer zunächst die
Risiken erheben, welche sich auf die Jahres-
rechnung bzw. auf einzelne Positionen davon
auswirken können. Um die Risiken sinnvoll
erkennen und bewerten zu können, muss der
Prüfer das Unternehmen und seine Geschäfts-
tätigkeit verstehen. Dazu gehören die Organisa-
tion und das Geschäftsmodell des Unterneh-
mens, aber auch die Arten der Erträge und
Aufwendungen, der Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten und wie diese zu Stande
kommen.
Analytische Prüfungshandlungen (finanzielle
und nicht finanzielle) unterstützen die Risiko-
analyse. Dabei kann es sich um Vergleichs-
zahlen mit dem Vorjahr oder dem Budget oder
mit Branchenvergleichszahlen handeln. Darauf
beurteilt der Prüfer, welche Risiken Auswir-
kungen auf die Jahresrechnung oder einzelne
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➜ Vernehmlassung
Zur Vernehmlassung eingeladen sind hier-
mit sämtliche Mitglieder des Treuhänder-
Verbandes und der Treuhand-Kammer.
Gleichzeitig mit dem Erscheinen des vor-
liegenden Artikels im TREX («Der Treu-
hand-Experte») und ST (Schweizer Treu-
händer) wird die offizielle Vernehmlassung
zu diesem Standard eröffnet. Der Stan-
dard ist auf folgenden Websites verfügbar:

www.treuhand-kammer.ch
www.stv-usf.ch oder www.trex.ch

Die Vernehmlassungsfrist endet am
15. August 2006.
Die Eingaben sind zu richten an:
dienste@treuhand-kammer.ch
info@stv-usf.ch

Weshalb ein Standard

Bei der Eingeschränkten Revision handelt es
sich um eine eigenständige Prüfungsdienst-
leistung. Diese soll klar von der Ordentlichen
Revision abgegrenzt gehalten werden. Sie
basiert zwar auf der «Review» (Prüferische
Durchsicht, PS 910), ist aber mit weiteren
Elementen versehen bzw. hat eine andere
Funktion. Einzelne Unterschiede sind:
• Bei der Eingeschränkten Revision geht es

um eine statutarische Abschlussprüfung, die
es dem Aktionär ermöglichen soll, sein
Stimmrecht an der Generalversammlung bei
der Genehmigung der Jahresrechnung sinn-
voll auszuüben. Die Review verfolgt in der
Regel andere Zwecke und ist an den Ver-
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Positionen haben können, sodass eine wesent-
liche Falschdarstellung in der Jahresrechnung
resultieren könnte, und erstellt daraus die
Prüfungsplanung. Darin entscheidet der Prüfer
über das Vorgehen der Prüfung allgemein und
legt dann in einem Prüfprogramm die einzel-
nen Prüfungshandlungen konkret fest. In ein-
fachen Verhältnissen können Prüfungsplanung
und Prüfungsprogramm in einem Schritt erfol-
gen.
Die festgestellten Fehlaussagen werden wäh-
rend der Prüfung zusammengestellt und – falls
die Wesentlichkeitsgrenze überschritten wird –
durch die Gesellschaft korrigiert. Erfolgt keine
Korrektur muss der Prüfer beurteilen, ob
dadurch eine wesentliche Falschdarstellung
entsteht. Er wird sein Testat entsprechend
abfassen.

Prüfungshandlungen

Das Gesetz nennt drei Arten von Prüfungs-
handlungen:
• Befragungen
• Analytische Prüfungshandlungen
• Angemessene Detailprüfungen

Alle drei Prüfungsarten sind aus den her-
kömmlichen Abschlussprüfungen grundsätz-
lich bekannt.
Befragungen sind während der Risikoanalyse
und der Prüfungsdurchführung ein effizientes
Mittel zur Informationsbeschaffung. Die Frage
stellt sich, ob sich der Prüfer lediglich auf
Befragungen abstützen kann. Bei wesentlichen
Abschlussposten sind zusätzlich analytische
Prüfungshandlungen und/oder Detailprüfun-
gen notwendig, um eine angemessene Sicher-
heit zu erlangen.

Die eigentlichen Prüfungshandlungen werden
wie folgt aufgebaut:
• Empfohlene Prüfungshandlungen: Diese

werden in der Regel für die wesentlichen
Positionen der Jahresrechnung empfohlen.

• Weiterführende Prüfungshandlungen:
Solche Prüfungen werden dann durchge-
führt, wenn ein erhöhtes inhärentes Risiko
besteht oder aufgrund der bis zu diesem
Zeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse wesent-
liche Fehlaussagen angenommen werden
müssen.

Anhang C enthält Beispiele möglicher Prü-
fungshandlungen zu den gebräuchlichen Posi-
tionen der Jahresrechnung, aufgeteilt nach
dieser Struktur. Zudem sind Prüfungshandlun-
gen genannt, die nicht Gegenstand der einge-
schränkten Revision bilden. Damit soll die kla-
re Abgrenzung zur Ordentlichen Revision
dokumentiert werden.

Der Abschlussprüfer muss sich gegen Ende
der Prüfung ein Gesamturteil über die Ange-
messenheit der Jahresrechnung bilden und
formulieren. Allenfalls sind dafür weitere Prü-
fungshandlungen vorzusehen. Die Grenzen der
Eingeschränkten Revision sind jedoch einzu-
halten.
Eine Vollständigkeitserklärung gehört auch bei
der Eingeschränkten Revision zu den Prü-
fungsnachweisen. Darin bestätigt das geprüfte
Unternehmen die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Jahresrechnung und der Auskünfte
und Unterlagen. Ein Beispiel dazu ist in Beilage
D enthalten. Dieses wurde so abgefasst, dass
es mit nur wenigen Ergänzungen unterzeichnet
werden kann.

Dokumentation der Prüfung

Dass wichtige Sachverhalte dokumentiert wer-
den müssen, scheint klar zu sein. Auch die
Aufteilung in Jahresakten und Dauerakten ist
weiterhin zweckmässig. Neu ist aber, dass das
Gesetz vorschreibt, dass die Revisionsunter-
lagen während zehn Jahren aufbewahrt wer-
den müssen. Der Standard trägt diesem Um-
stand Rechnung.

Berichterstattung

Gemäss Gesetz und Verordnung muss der Be-
richt des Abschlussprüfers über die Einge-
schränkte Revision eine klar formulierte negati-
ve Zusicherung über die Jahresrechnung ent-
halten. Der Revisionsbericht basiert somit auf
einem Bericht zu einer Review. Diese noch
ungewohnte Formulierung (siehe Anhang E:
Berichterstattung) hat den Vorteil, dass sie zum

Ausdruck bringt, dass die Sicherheit der
Prüfaussage nicht so hoch ist wie bei einer
Ordentlichen Prüfung. Sie wird sich rasch «ein-
bürgern».

Weist die Jahresrechnung eine (oder mehrere)
Fehlaussagen auf, so hat der Prüfer drei Va-
rianten:
• Bei einer Fehlaussage mit wesentlichem

Einfluss auf die Jahresrechnung (Jahres-
rechnung entspricht Gesetz und Statuten):
Er legt die Fehlaussage in einer Einschrän-
kung dar und macht eine eingeschränkte
negative Zusicherung 

• Bei einer Fehlaussage mit wesentlichem
Einfluss auf die Jahresrechnung (Jahres-
rechnung entspricht nicht Gesetz und Statu-
ten):
Er legt die Fehlaussage in einer Einschrän-
kung dar und macht eine verneinende Aus-
sage

• Bei einer Fehlaussage mit wesentlichem
Einfluss auf die Jahresrechnung (keine Zu-
sicherung möglich):
Er legt die Fehlaussage in einer Einschrän-
kung dar und macht keine Aussage

Liegt eine wesentliche Beschränkung des Um-
fangs der Eingeschränkten Revision vor:
• Wenn notwendige Korrekturen der Jahres-

rechnung bekannt sind:
Umschreibung der Beschränkung des Prüf-
umfanges und der notwendigen Korrekturen
und eingeschränkte negative Zusicherung

• Wenn notwendige Auswirkungen auf die
Jahresrechnung nicht abgeschätzt werden
können oder das Gesamtbild grundlegend
verändern:
Umschreibung der Beschränkung des Prüf-
umfanges und keine Aussage

Risiko- 
beurteilung

Prüfungs-
planung

Wesentlichkeit. Dokumentation

Prüfungs- 
handlungen 

• Tätigkeit  
und Umfeld 

• Analytische
Prüfungs-
handlungen

• Inhärente
Risiken

• Prüfungs-
strategie 

• Aussagen im 
Abschluss

• Prüfungs-
programm

• Befragungen

• Analytische
Prüfungs-
handlungen

• angemessene 
Detail-
prüfungen

• General-
versammlung 

• Management- 
letter 
(freiwillig) 

Bericht-
erstattung



fachbeiträge_articles spécialisés

144 TREX  Der Treuhandexperte 3/2006

Können die Fortführungsfähigkeit der Unter-
nehmenstätigkeit oder Aussagen in der Jahres-
rechnung vom Prüfer objektiv nicht abschlies-
send beurteilt werden, so ist im Anschluss an
die Prüfungsaussage ein Zusatz anzubringen.
Berichtsmuster finden sich im Anhang E des
Standards.

Weitere Bestimmungen zur Berichterstattung:
• Der Bericht muss zum Ausdruck bringen,

dass eine Eingeschränkte (und nicht eine
Ordentliche) Revision durchgeführt wurde.

• Der Bericht enthält keine Abnahme- oder
Rückweisungsempfehlung an die General-
versammlung, da dies für die Eingeschränkte
Revision vom Gesetzgeber nicht vorgesehen
ist.

Schliesslich stellt sich folgende Frage: In den
bisherigen Arbeiten umstritten war, ob der
Bericht einen so genannten «Disclaimer» ent-
halten soll. Gemeint ist folgender Passus im
Revisionstestat (s. Anhang E, Beispiele 1 bis 6):
«Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems
sowie Befragungen und weitere Prüfungs-
handlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen nicht Bestandteil dieser Revi-
sion.»
Dieser Satz wirkt dem expectation gap entge-
gen und könnte haftungsrechtliche Relevanz
haben. Dagegen spricht, dass der Bericht
dadurch einen eher negativen Eindruck er-
weckt und umständlich wird.

Adressat der Jahresrechnung ist auch aus-
drücklich darauf aufmerksam zu machen, dass
das Unternehmen möglicherweise nicht in der
Lage ist, seine Tätigkeit fortzuführen.
Nimmt die Unternehmensleitung – trotz Auffor-
derung durch den Prüfer – keine oder eine
ungenügende Einschätzung der Fortführungs-
fähigkeit vor, obschon zur Fortführungsfähig-
keit Zweifel bestehen, ist eine Prüfungsaussage
unmöglich.

Überschuldung

Bei der Prüfung der Zwischenbilanzen im Falle
einer begründeten Besorgnis einer Überschul-
dung einer AG gemäss Artikel 725 Absatz 2 OR
(GmbH: Art. 817 OR) handelt es sich weder
um eine Eingeschränkte noch um eine
Ordentliche Prüfung. Entsprechende Regeln
sind noch zu erstellen. Auch ist zu beachten,
dass diese Prüfung nicht obligatorisch durch
die gewählte Revisionsstelle, sondern (auch)
durch einen anderen zugelassenen Revisor
durchgeführt werden kann.
Die Handlungspflichten richten sich nach den
gängigen Regeln (siehe auch Anhang G des
Standards). ■

1 André Cattin, Genf; Norbert Hutter, Elgg; Heinz Zaeh-
ner, Obfelden

2 Daniel Jauslin, Sissach, Leiter der Arbeitsgruppe;
Hansjörg Stöckli, Solothurn

Es wird begrüsst, wenn Sie auch zu dieser
Frage im Rahmen der Vernehmlassung Stel-
lung nehmen.

Unternehmensfortführung

Anhang F des Standards befasst sich mit der
Fortführungsfähigkeit des Unternehmens und
den Auswirkungen auf die Rechnungslegung.
Grundsätzlich wird von der Unternehmens-
fortführung ausgegangen. Dies muss durch die
Unternehmensleitung dokumentiert werden.
Ist die Gesellschaft rentabel und liquide, so
kann die Einschätzung ohne detaillierte Ana-
lyse vorgenommen werden; ein entsprechen-
der Passus (zum Beispiel in der Vollständig-
keitserklärung) reicht aus.
Bestehen jedoch erhebliche Zweifel an der
Fortführungsfähigkeit der Unternehmung, so
muss die Unternehmensleitung eine Ein-
schätzung vornehmen, welche einen Zeitraum
von mindestens zwölf Monaten ab dem Bilanz-
stichtag umfasst. Damit wird sichergestellt,
dass Unternehmensleitung und Prüfer von der
richtigen Grundlage (Fortführungswerte) aus-
gehen. Zur Beurteilung, ob Zweifel an der
Fortführungsfähigkeit bestehen, zählt Anhang
F eine Reihe von möglichen Hinweisen auf.
Bestehen erhebliche Zweifel zur Fortführungs-
fähigkeit, muss dies in der Jahresrechnung
durch klare Offenlegung dargelegt werden.
Dabei sind die Fakten, welche die erheblichen
Zweifel begründen, zu umschreiben. Der
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